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Der schweizerische Repudlâatrer
herausgegeben

von E?'cher und Ußeri,
Mitglieder» der gcsezgebeudeo Rache der heivelà'» Rêvubltlk.

Band M. Supplement N«. IV. Bern, 4« Aug. ???». (7. Fruîtîdor VII.)

Gesezgebu ng.

Grosser Rath, c. Kuli.

(Fortsezung.)

ist, und wann man cm Hans zu bauen hat, so baue
man doch lieber mir grossen Kleinen als mit kleinem
Laßt uns also doch kcme Zeit vcrmnmen mit der Ver-

.grösscrung der Kantone; der Feind wird nicht so lange-
da bleiben, wenn schon die Schlangen alle, die herum

^ ^ schleichen, einem allerley döse Berichte in die Ohren
Guter mochte fast lachen uberdîesê seltsamen An- pfeifen. Secrctan har Recht, wir müssen aller Orten

Kage: Er will die Cantone erst wieder haben, ehe cr-zu sparen suchen
fie neu eintheilt. Nicht die vielen Cantone find schuld! Die Votschaft wird an eine Kommisston gewiesen,
an unsrer jetzigen Lage: Wir haben gleich nn Anfangen die Kuhn^ Nuce, Panchand, Legier und
gesündigt; wir haben die ehemaligen so ergiebigen Fr
nanzquellen aufgetràel, ehe wir andere eben so gute
geöffnet haben; wir brauchen immer drei sprachen,
da wir für eine einzige genug zu thun hätten, und so

ist noch vieles, was uns zurük bringt; aber mau be-

trachtet die Sachen immer nur einseitig, und vergiftet
daher die übrigen Quellen des Uebels. Laßt uns die
Oestreichcr erst fortjagen, und dann neu eintheilen,
aber nur gleich machen und brav durcheinander mengen,
damit keiner seinen Canton mehr kenne.

Legler sagt: Können wires dann laugncn, daß
unsere Emthcilung fehlerhaft ist Aber sobald man v -r-
bessern will, so spukt gleich wieder der Cantonsgcist,
und niemand will mehr der so auffallenden Ungleich-
heit helfen; jeder behauptet, er habe keinen Cmtons-
gcist, und doch kitzelts einen jeden, wenn mannn? von
seine«! Canton spricht. Laßt uns doch endlich die Can-
tone mcinandec schmelzen, so werden wir dadurch einig

Hecht geordnet werden; und den Kommissonen über
die Einchcilung Hclvciicns, über die Agenten und über
die Kanzlcyen werden baldige Gutachten abgefordert.

Das Direclorcum berichtet unter dem 3».
Juni, daß der Director Mcrctan an diesem Tage zum
erstenmal der Directorial-Sitzung beigewohnt habe.
Diese Botschaft wird dem Senat mitgetheilt.

Die Gemeinde Vile Villars, im District
C 0 sson a y, begehrt uncntgeldlichc Aufhebung der Fco-
dallastcn: Auf Pozzs Antrag gehl man zur Tagesord-
nung.

Die Gemeinde — — — im Leman, dankt
für Verwerfung von Valiers Bittschrift. Diese Zuschrift
wird auf den Kanzleylifch gelegt.

Hans Georg Schürch vom Altcnberg, bei Bern,
klagt, daß man ihn wegen einer Schuld, die er gegen
Herausgabe des Scheins bezahlen wollte, cingcsezt und
schon u Wochen über die gcftziiche Zeit mit einem

werden. Wir wollen nicht warten, bis der Feind aus kranken Bein, gegen alles Recht, im Gefängniß behal
dem Lande ist, dies wird vielleicht nicht lange währen,
und dann soll die Arbeit fertig schn.

Augsb urg er stimmt gern zu allen guten Vor-
schlagen; aber inan vergesse ru ht, daß die Beamten
darum ihre Stellen aufgeben wollen, weit sie nicht gc-
hörig geschüzt und geachtet werden: Man mahlt ihnen
Galgen an die Thüren, droht ihnen ihre Häuser zu
verbrennen, und dieses bleibt alles ungestraft — es ist
keine Vollziehung da.

Nuce findet, Legler habe ganz recht; wenn man
Wasser in einem grossen Canal sammeln will, so muß
man so viele Bäche damit vereinigen/ als es möglich

te, und da» ihn mm der Unterstarthalter Stubcr in
24 stunden die helvetische Republik ausschwörcn las-
seit mà

S ch lumps host, so harte BetreibungSgesetze wer-
den nicht mehr länger gehandhabn werden, da aber
auch noch über gesezwidrige Härte geklagt wird, so so-

dcrt er eine Untcrfnchunqs-Kommifsion. Cartier be-
gehrt Verweisung dieser Klagschrift an das Direktorium.

Secrecan stimmt Schlumpf bei, weil wir die,
sen Gegenstand erst untersuchen sollen, ehe wir ihn
we tershin weisen. Schlumpf beharret, weil er nn-
gerechte Gesetze aufzuheben wünscht. Nuce folgt, denn



er wig siegen unglükliche Schuldner keine Landesver-
wei'îmg mehr gel en lassen. Dee Gegenstand wird an
eine Kommission gewiesen, in die geordner werden:
Secretan, Schlumpfund Germann.

Senat, e. Juli.
Präsident: Reding.

Duc verlangt Ràknahme des Beschlusses der ehren-
vollen. Meldung über die in der lczren Süzung vcrlesne
Zuschrift von Morste; sie klagt die Gcsezgcder an,
i». ihren Meinungen getheilt zu seyn, und das Wohl
des Vaterlands dabei nicht im Auge zu habe», i unsere
ehrenvolle Meldung würde dieß als wahr erklären, wäh-
rend doch nie eine solche Trennung der Meinungen in
unsern Versammlungen statt hatte.

Lüchi ». Sol.: Warum sollten wir nicht ge-
stehen dürfen, daß wir zum Nachtheil des allgemeinen
Besten mehr als einmal in unsern Meinungen allzusehr
und allzulang getheilt waren; ich glaube, es macht uns
mehr Ehre, als wenn wir das Gegentheil behaupten
wollten; ich will nur 3 Punkten anfuhren, wo uns
die höchst ungleichen und sehr gespannten Meinungen
viele Zeit, die wichtigern Arbeiten gewidmet werden
sollte, raubten: die Entschädigung der Patrioten, die
Loskaufung der Zehnten und das Finanzsystem. Ich
glaube, wenn man uns auf eine so bescheidene Weise,
wie die Gemeinde Morste thut, tadelt, so sollen wir
darüber nicht unwillig werden bei unsrer ehren vollen
Meldung bleiben, und uns künstig in Acht nehmen,
ähnliche Fehler nicht mehr zu begehen.

Duc zieht seinen Antrag zurük.
Der Beschluß über die Ober - und Untereinnch-

mcr wird verlesen, und an die Commission gewiesen,
die schon mit einen» ähnlichen Austrag beschäftigt ist.

Berth oll et wird anCrauers Stelle in die Com-
mission ernannt.

Lülhi v. Sol. will die sämtlichen Finanzbc-
schlüssc an die gleiche Commission weisen, die sobald
mögllch berichten soll. Meyer v. Ard. hält die Sache
für sehr dringend, und will morgen über den gegen-
wärtigen Beschluß Bericht haben. Angenommen.

Der Beschluß wird zum erstenmal verlesen, der
den» B. Iost Hörlcr v. Teufen, Kant. Sentis, bewil-
ligt, die Nichte seiner verstorbnen Frau zu heyrathcn.

Eben so wird die erste Verlesung eines Beschlusses

vorgenommen, der dem B. Christ. Bühlcr von Sig-
riswil die Tochter der Schwester iciner Frau zu hey-
rathen erlaubt.

Der Bericht des Direktoriums über den Zustand
der Republik wird verlesen.

Frossard, im Namen einer Commisse»,, bcrich-
»et über den Beschluß, der die Betreibung der steucc-

Pflichtigen Bürger betrifft, und räth zur Annahme des-
selben.

Devevey glaubt, man hätte zwekmässigerc und
wohlthätigere Vorschläge machen, und jedem Steuer-
Pflichtigen überlassen sollen, seine Abgaben in Geld
oder Früchten zu leisten; es ist auch nicht bestimmt,
welche Pfänder zuerst den zu Pfändenden abgenommen
werden sollen; und somit ist zu befürchten, daß das
Vieh dem Landmann immer zuerst wird weggenommen
werden, wodurch ein unersetzlicher Schade m seiner
Oekonomie entslcht. Er nimmt indeß, wegen der
Dringlichkeit der Sache, den Beschluß an.

Barras fürchtet sich und zittert, nicht vor der
Annahme, aber vor der Bekanntmachung des Gesetzes;
allenthalben nehmen wahrhaftig Unzufriedenheit und
Schecken üdcrhand. Er wünscht, daß d»c Gesezge-
dung eine besondere Commisson ernennen möchte, bie
die Bedürfnisse der Republik näher untersuche; ein
Theil dieser Bedürfnisse liegt in ineonstitutionellen An-
stalten; die Commisson soll untersuchen, ob wir der
ausscrordenllichen Commissaricn, der Militärgerichte,
der Ojsseicre, die ohne Soldaten sind, dcdürent auf
den Bericht dieser Commisson hin, sollten die Ausgaben
vermindert, und dann hernach erst die Gesetze, über

zu beschleunigende Einziehung der Auflagen bekannt
gemacht werdcn. Er nimmt indeß den Beschluß an.

Lülhi v, Sol. verwirft den Beschluß aus eben

den Gründen, die die Commission anführt, und weil
er Feind dessen ist, was man sehr unrecht Modcrem-
tism nennt, ncmllch der Nichtvollzichung der Gesetzt.
Die Ccmm ssion sagt, nur das Zutrauen in das Dr-
rektornm» könnte uns über die Willkührlichkcir, die das Ge-
se, begünstigen würde, beruhigen; solche Gesetze, die

das Direktorium nur nach Gncbesindcn ausiührciimmd
modificiren soll, taugen nie etwas; auch ist die Sache
so eilend nicht; der 2l< Beschluß über die Taxation
der Stcuc baren sollte erst angenommen seyn; er ver-

langt darum Verwerfung und Mittheilung des Bcrich«
lev unsrer Commission an den grossen Rath.

Kubli, als Mitglied der Commission, versichert,
daß er mc dein Direktorium einige Willkühr in Voll-
zichung dieses Gesetzes einzuräumen gemeint war; er

will seine buchstäbliche Befolgung; er findet das Gcikz

zwar für die Zukunft, nicht aber für den gezenwar«
tigen Augenblik zu harr.

Laflechere will den Beschluß nicht verwerfen, aber

vertagen, bis wir »ms mit den andern mit «hm zusammen-
hängenden beschäftigen; gewiß verdienen die Modlsika-
tioncn, von denen die Commisson spricht, alle Ausi-

merksamkcit; denn es werden nicht reiche, sondern

arme Bürger, Väter unsrer Vatcrlandsvcrlheidiger, da-
mit belangt werden. Dem B. Barras antwortet er,
daß das Direktorium über Reorganisation der Truppe»
Anstalten getroffen hat, so daß sich keine Ofstcicre



»hne Soldaten vorfinden—und bei den Ucbclgcfinnttn
allein, nimmt die Unzufriedenheit und der Schecken

zu, weil sie sehen, daß das Vaterland wird gerettet
werden. Alle gute Bürger sollen vielmehr sich un
gegenwärtigen Moment mehr als je vereinen, und sich

an das Direktorium anschlicsscn.

Barras erklärt, die Freiheitsbäume senen in
einer der disdahin bcstgesinntcn Gegenden umgehauen
worden; dieß und ähnliche Erscheinungen zeugen für
seine Behauptung; freilich müssen wir darum den

Muth nicttt verlieren, wir sollen kräftige, aker auch

gerechte Maaßregeln ergreifen; dazu schlug er jene

Commission vor. ^Muret stimmt der Commmwn bei und zur An-
nähme des Beschlusses; wann wir das Vaterland retten

wollen, so betürftn wir Finanzen, und dazu Mir-
tcl, um die Auflagen zu erheben. Das gegenwärtige
Gesez ist allerdings streng, aver es ist nicht hart und

^nicht ungerecht. — Man spricht von Armen, von Va-
tcrlandsverthcidigern : gewiß verdienen beide unsere Ach-

tung und Hülfe; aber wenn nur uns durch solche ein-

zelnc Fälle, die immer selten sind, und wo auf andere

Art kann geholfen werden, abhalten lassen wollen, das

Gesez anzunehmen, so können wir eben so gut alle Ge-
setze verwerfen; auch dürfen wir nicht vergessen, daß
die Abgaben mässig sind, und daß ihre Erhebung
nicht wollen, unvermeidlich einen traurigen Zustand her-

ruft, der zunächst auch den Armen drükcn würde.

Schwaller: Welcher Bürger, der sein Vater-
land liebt, wird, seine Auflagen zu zahlen gemahnt,
jg Tage damit warten also ist alle Vtrengc des

Gesetzes nur gegen die, die dem Vaterland nicht wohl
wollen, gerichtet; und wir sollen nicht anstehen, das-
selbe anzunehmen.

Frossard findet, in Rüksicht auf die indirekten
Auflagen sey durchaus nichts allznharres in dem Be-
schluß ; und die Einnehmer seven schon bevollmächtigt,
auch Naturalien von den Stcnerbarcn anzunehmen; er

stimmt nochmals zur Annahme.
Mün ger spricht auch für die Annahme. Vu n dt

ebenfalls; ausscrordcniliche Umstände crsodcm auch aus-
scrordentliche Mittel; als noch ganz Helvetica unan-
gegriffen war, hätte man indeß die gegenwärtige Maaß-
rcgcl schon ergreifen sollen. Wenn man dem Volk
durch eine Proklamation zu gleicher Zeit ankündct, daß
sobald der Krieg zu Ende ist, man ein ganz andres
Finanzsystcm annehmen und wenig odcr keine indirek-
ten Auflagen machen will, so wird es einstweilen willig
zahlen. Entweder hat der Finanzminister das Volk
nicht genug gesiebt, oder nicht genug Einsichicn
gehabt. Unser Unalük kommt größtcnchcils von dein
fehlerhaften Finauzsvstcm her.

Der Beschluß wird angenommen.
Das Direktorium zeigt durch eine Bolhfchast an,

daß die BV. Sararv und Secrctan Sitz im Direk-
rorilii» genommen haben.

Der Brief tcs B. Direktor Secretan, wodurch
er die Annahme seiner Stelle anzeigt, wird verlesen.

Der Senat schließt seine Sitzung und hört eine
auf den Har.'manschen Proceß Bezug habende Vor-
lesung an.

Nach Wiedereröffnung der Sitzung verlangt In-
licrs einen Urlaub von isi Tage»,' der ihm bewilligt
wird.

Grosser Rath, 2. Juli.
Präsident: Elch er.

Zim m e r m a nn im Namen der Commission über
den öffentlichen Umerrichl, legt folgendes abgeävdencs
Gutachten über die ersten des vi. Abschnitts, dcS
unter dem istcn Merz (Siehe Repub. III. Nro. vr.)
vorgelegten Gutachtens vor:

2si. Jeder Pfarrer vereint mit der Municipalität,
hat in jeder Kicchgcmemde die Aufsicht der Schulen.
Jeder Pfarrer ist nebst der Mumcipalitäi für diese
Ansticht verantwortlich, und erstattet alle halbe Jahre,
vereint mit der Municipalität, einen Bericht darüber
an die Vcrwaltungskammcr.

26. In den grössern Gemeinden, welche in See-
tionen eingetheilt sind, wird die Vcrw. Kammer di-ic-
»'.gen Geistlichen m dieser Gemeinde auswählen, wc-
che die Ansticht über die Anlangsschulcn nebst der Mu-
nicipalität haben sollen.

26. Jeder Untcrstatthàr und zudem icdci D--
striktsstatthalter hat in seinem Distrikt die Oberaufsicht
über die Pflichterfüllung der Pfarrer und der Munici-
palitäten, und wird alle halb Jahr ein Bericht darüber
an den Kantonsstatthalter einsenden, und dieser dense!-
ben der Verw. Kammer übergeben.

27. Um die Vcrwallungskammcrn, welche, bis
die Repub. gehörig srganifirt ist, sehr mit Arbeiten bc-
schäftigt sind, in dieser Rüksicht zu erleichtern, kann
das Vollz. Dir. in jedem Kanton einige derftuieiacn-
nützigste», fähigsten, aufgeklärtesten und rechtschaffen-
sien Männer wählen die nebst der Verw. Kammer,
die Aufsicht übcr diese Anfangsschulen haben sollen u. s. w.

Die drey ersten §§ dieses Abschnitts werden ohne Ein-
Wendungen angenommen.

§ 27. Cartier wünscht zu wissen, ob diese
Schuirälhc bey den Verwattungskammern, wenn von
Erzichungssachm dcv densciben die Rede ist, eMz und
Summe haben sollen oder nicht; Er qlaubt dieses
Recht müsse den Schuiräthm in diesem Lese; bestimmt
gegeben werden.

Z im m er mann gesteht, daß die Commission in
sich selbst lange uneinig war, was v>e cigcnt.ich aus
den Erzicyungsralhcn machen wolle; dann einerseits



giebt die Constitution den Verwattungskammern das
.Recht der Direktion über das ganze Erzichungsweftn,
onecrseits aber sind die Verwaliungskainmen, jezt noch
zu beschäftigt und vielleicht selbst hier und da nicht auf-
gekiart genug um dieses wichtige Fach der Staatsver-
waltnng gehörig zu leiten, daher glaubt die Commis-
sion den Verwallungskammcrn noch einstweilen Rath-
g wer gestatten zu dürfen, und ist dagegen in der Ue-

berzeugnng, daß wir keine geftzlichcn Schulrathe auf-
stellen dürfen, weil die Verwaltungskammern nicht vcr-
pflichtet werden könnten, dieselben anzuerkennen und
Ihnen das aanze Fach des öffentlichen Unterrichts ab-

zutreten: folglich können auch tuest Schulräthe nicht
Si; und Ecimm bey den Verwaltungskammern haben,
denn wenn Sie zed reich wären, so könnten Sie ja
leicht die Majorität über diese erhalten. Man lasse also
diestn § in der angetragnen Bestimmung, damit die

Vermaltlmgskanuntrn uacg deut Gefühl Ihres eignen
Bedürfnisses »»ehr oder mindern Gebrauch von diesen

Schulräthm machen.
Nnce stimmt Carticr bey, weil er bey diesem

Mangel an Bestimmtheit Coîtisivncn befürchtet, die

sich zwischen den Schulräthm und den Verwalmngs--
tammern erheben konnten; er will daher bestimmen,
was diese Schulräthe eigentlich seyn sollen, ihnen eine

Verordnung zu ihrem Verhalt und Stimmrccht in
allen öffentlichen Unterrichtsgegcnständcn geben.

Carrard glaubt, man verstehe das Gutachten
nicht hinlänglich; denn diese sogenannten Schulräthe,
sollen demselben zufolge als eine Erzichnnzscommission
nur über ähnliche Gegenstände in Berathung gezogen
werden, nicht aber das Recht erhalten darüber abzn-
sprechen, sonst würde ja wiederum eine neue Gewalt
im Staate erschaffen, welche eben so überflüssig als
constitntionswidrig wäre, denn den Verwalltingskam-
nicrn können keine Beisitzer gegeben werden, die die
Constitution nicht aufstellt, ltcbcrdcm würde durch eine

solche Behandlungsart viel Zeit verlohrcn gehen, in lec-

reu weitläufigen Berathungen, hingegen wird es wahre
Erleichterung für die Verwaltungskammern seyn, wenn
dstst Erziehungscommissioncn ihnen schon ansgcardcite-
zc Gutachten über a le Gegenstände, die in dieses Fach
einschlagen, zur Beurtheilung und Abschliessung vorle-
gen; auch erhalt durch diese bloß allgemeinere Bestim-
mung die Regierung etwas freiere Hand, vcrschicdnc
Maaßregeln nach den verschiedncn Lokalumständcn hier-
über zu treffen. Er beharret ans dem Gutachten.

Cu st or stimmt Cartier bey, weil denen das Stimm-
recht vorzugsweise gegeben werden soll, welche das Hano-

^vcrk am besten verstehen, und dieses werden tue Schul-
rathe vor den Verwaltern voraus seyn, weil sie bestimmt
hiexzn ausgesucht und ernennt wurden.

Zimmcrmann sagt: die Frage ist, ob wir ei-

ncr constmiirlen Gewalt noch neue Mitglieder znzuge-

bcn und sie also ganz abzuändern das Recht haben oder
nicht? Dieses thun zu wollen wäre eine wirkliche Ver--
lctzung der Csilsiltntiou; hingegen hat es keine Schwie-
rigkcil den Verwaitungskammern über diesen Gegen-
stand noch eine Hülfe zuzugeben, wodurch dann das
Erzichungswcscn zugleich in unmittelbare Verbindung
mit der vollziehenden Gewalt kommt. Die Schulrä-
the sind m ihrer Zahl nicht bestimmt, folglich wenn
man ihnen Stimmrecht in den Verwaltungskammern
gäbe, so wären diese m ihren Rechten ganz wlllkühr-
ffch beschränkt ; er beharret also nochmahls auf der un-
veränderten Beibehaltung des Gutachtens.

Secret an wundert sich nicht über diese Bcra-
thnng, weil der §, dm die Commission vorschlägt,
lmdcut.ich und verworren ist, denn diese gemeinschaff-
liehe Aufsicht, die sich doch in andern Rüksichtcn nn-
tergcvrdi'.et ist ist etwas schwer zu verstehen: die Er-
zichungsräthe sind hier gleichsam nur hingeworfen, und
mchls über die Zahl ihrer Mitglieder und über ihr cigent-
liches Daseyn vcsiimmk. Die Constitution sagt nur,
daß die Aufsicht über die Künste den Verwaltmigskam-
mcrn zukomme, aber von der Erziehung ist darin gar
keine Rede, warum also sollte dieselbe nicht ganz un-
abhängig von diesen gemacht, und eignen Erziehungs-
räthcn bestimmt übergeben werden dürfen? Denn es
ist gewiß zweckmässiger, die Erziehung eignen gelehrten
Männern, die diesem Gegenstand gewachsen sind zu
übergeben, als sie den Mitgliedern der Verwaltnngs«
kammcrn anzuvertrauen, welche eine andere Besinn-
mung und ganz andere Geschäfte haben als dieses.
Er fodcrt also Rükiveisimg des Gutachtens an die Com-
mission, um die E.eistmz der Schulräthe näher zu be-
stimmen.

Carrard steht noch immer in der Ueberzeugung,
daß der § weder unbestimmt noch zweydcutig sey, indem
die Erzichüngscommission nur da, wo es nöthig ist,
zur Erleichterung der Verwaltungskammern diesen zu-
gegeben werben soll, und es dagegen höchst unzweckmäs-
sig wäre, für die Erziehung in allen Kantonen neue
Gewalten und neue Trivunalien aufjustelien.

S ch lumps stimmt ebenfalls für Annahme des 5,
weil er gar keine so grosse Schwierigkeil darin finden
rann, daß man den Verwaltungskammern, da woes
nöthig seyn möchte, über diesen Gegenstand cinen'Rath-
geb zuordne.

Guter gesteht, daß er den für undeutlich an-
sieht, m'dssvcnn wir unsere Gesetze nicht gut zu crzie-
Heu im Stande sind, wie sollte dann das Volk durch
dieselbe eine gute Erziehung erhalten können? Er so«
dort also Räkweiffmg an die Commission zur Deutlicher-
Machung des j.

A n der werth stimmt hingegen für Annahme des
§, weil er keine Undeurlichkcit enthält, und weil die
Instruktion, welche das Direktorium den Erziehungs-



rächen ertheilte, so bestimmt und sorgfältig ist, daß da-
durch jeder Collision zwischen den Erzichungsräthen
und den Verwaltungskammern vorgebaut wurde.

Zim m ermann beharret adcrmahls auf Annah-
me des §, weil es durchaus nothwendig ist, hierüber
dem Direktorium etwas freiern Spielraum zu lassen,
als es eine nähere Bestimmung des § erlauben würde,
damit dasselbe nach der verschicdnen Beschaffenheit der
Verwaltungskammern, den Schulrächen mehr und min-
der atisgedehnte Aufträge ertheilen könne.

Bourgeois stimmt ganz Secrctan bey, und
will keine unbestimmten Gesetze haben, welche Gefahr
von Willkühr bewirken könnten.

Der § wird der Commission zurükgewiefcn.
Zimmermann fodcrt Entscheidung der Frage,

ob die Erziehungsrälhe mit oder unter den Vcrwaltungs-
kammern arbeiten sollen?

C arrar d host, die Versammlung nehme den von
der Commission aufgestellten Grundsaz an, fodcrt aber
nur deutlichere Abfassung des §.

Secret an bittet, daß man in diese Frage nicht
weiter eintrete, weil die Commission den Auftrag hat
gerade hierüber aufs neue ihr Gutachten einzugeben.

Cartier fodert Tagesordnung überZimmcrmanns
Anfrage und begehrt dagegen Ergänzung der Commis-
sion. Zim mcrin a nn beharret auf seinem Begehren,
weil die Commission wissen muß, aufweiche Grund-
fätze hin sie arbeiten soll.

Su ter stimmt Cartier bey, indem es unfchiklich
ist, wenn die Commissionen einen Entscheid von der
Versammlung erzwingen wollen, über den sie erst ein
Gutachten begehrt. Schlumpf wünscht, daß den
Erzichungsräthen das Vorschlagrecht über alle Gegen-
stände des Erzichungsfachs und dagegen den Verival-
tungskammcrn das Recht des Abstimmens bestimmt
ertheilt werde. Man geht zur Tagesordnung über Zim-
mmnanns Begehren, und der Commission wird S e-

cretan zugeordnet.
Sccreran, im Namen einer Commission, legt

folgendes Gutachten vor, über welches Dringlichkeit
erklärt wird:

An den Senat.
In Erwägung auf die Bittschrift des V. Ludwig

Degoumoc is vom 25. May, daß was auch für Grün-
dc den gesezgebenden Räthen vorgelegt wurden, um
in gewissen Fällen und von Seiten gewisser Gläubiger,
die Eintreibung der Schulden zu suspendiren, und zwar
in der Absicht, die öffentliche Ruhe beizubehalten, und
die Folgen der schlechten Gesinnungen zu beschränken;
dieselben dannoch nie eine Maaßnahme zugeben könn-

ten, welche die Redlichkeit der Verträge so sehr vcrle-

zen, als den öffentlichen Kredit zerstören würde.

In Erwägung, daß wenn über den Fall kein all-

gemeine? Gcse; vorhanden ist,, es allen Grundsätzen
von Gerechtigkeit und Gleichheit um so mehr zuwider
wäre, gegen eine einzelne Person ein solches besonderes
Gesez zu inachen.

Hat der grosse Rath nach erklärter Dringlichkeit
b e f 6) l 0 s s e n:

Die Bittschrift des B. Ludwig Degoumoems an
das Voilzichiingsbwcktorium zu weisen, mit der Einla-
dung, seine Verordnung, wache dieselbe veranlaßte, zu-
rüc zu nehmen.

Jomini glaubt, eine solche Einladung an das
Direktorium, seinen Beschluß^urükzmiehen, sey höchst
unzwekmässig und schädlich, er e c rera n beharret auf
dem Gutachten, weil die Gerechtigkeit niemahls verlezt
seyn soll. Das Gutachten wird angenommen.

H. Rapp, von Hochstätten, wünscht von der Ein-
registrinmgsgebühr für einen alten, aber erst spat einre-
gistrirtcn Kauf, bcfrcyt zu werden. Aug st bürg er un-
rcrstüzt dieses Begehren und will den Grundsaz allge-
mein aufstellen, daß die Einregisrrirungsgebühr von
keinem alten Kauf entrichtet werden müsste Schlump f
fodert Verweisung ans Direktorium. S e c relan be-

gehet nähere Untersuchung dieses Begehrens durch eine
Commission. Dieser lezte Antrag wird angenommen
und in die Commission geordnet: Seh lumps, Angst-
burgee und Matts

Senat, 2. I uli.
Präsident: Reding.

Pfyffer, im Namen einer Commission, berich-
tet über den Beschluß, der das Direktorium bevollmäw«.
tigt, zu Einziehung der Auflagen Bürger in Requisi-
tion zu setzen, und räth zur Verwerfung des Beschluss-
ses.

Auf Ruepps Antrag wird der Beschluß sogleich
in' Berathung genommen, und ohne weitere Diftussio»
verworfen.

Der Bericht der Commüston ist folgender:
Wahr ist es, jeder Bürger ist sich dem Vaterland

schuldig; diese Pflicht wird größer, je nach dem Grade
der Noth, in der das Vaterland semer Dienste bedarf;
alle Bürger dürfen und müssen daher für den Dienst
des Vaterlandes in Requisition gcsezt werden. Aber
diese Requisition muß regularisirt seyn; sie muß nicht
blos einzelne, sie muß alle, die im gleichen Fall
sind, treffen; so müßen alle, nicht blos einige,
Steuern entrichten; alleje nach Verhältniß ihres Vcr-
mögens; so müßen alle, die Alter und Kräfte haben,
nnd nicht blos einzelne, Militärdienste fürs Vater-
land thun; hier ist Gleichheit, hier ist Regel; keiner
kann sich beschweren. Aber wo die Requisition blos cm-
zelne trift, ohne daß Pas Indioiduum weiß, warun?



es vor alten andern,'die in gleicher Sage find, gleiche
Fähigkeiten haben, einer Last sich unterziehen soll, va
wird die Willkühr gefühlt; da geschieht der individuellen
Freiheit Eintrag; da fehlt die Regel, die die Requisi-
tivn mit dein Princip der Gleichheit der Vortheile und
Lasten aussöhnt. Innere Eigenschaften der Ocele,
tvie Einsichten, Redlichkeit, haben nicht so auffallende
äußere Merkmale, geben nicht einen so sichern Maas-
stab zur Bcnrtheiiung an die Hand, ivic Güter für
Entrichtung der Abgaben, wie Alter und körperliche
Stärke für den Militärdienst; Stellen, die Fähigkeiten er-
fordern, deren Grad schwerer zu beurtheilen ist, sind besser

voll dem L-ubjcct selbst, als von der Regierung, in Absicht
eines Individuums zu beurtheilen.

Die Fortsetzung folgt.

Kleine politische Bemerkmigen den Distrikt
Stans insbesondere, als aucii de» Mn-
ton Wachstätten nderh-mpt betreffend.

(Stans den 2«. Juni i'99.

Einleitung.
Ich übergebe meiner Regierung folgende Noten,

die ich nach eigenen Beobachtungen sammelte. Ob
ich gleich für ihre Wahrheil und Güte bürge, 10 reicht
doch diese Burgschaft nicht weiter, als der sehr einge-
schränkte Wirkungskreis meines Geistes. Ich muß
also wünschen, dasi man ihnen nicht früher Glauben
bcnncssc, als bis sie mit den Bemerkungen anderer
Männer, über den gleichen Gegenstand, verglichen sine.

II. V 0 l k s c h a r a c t c r.
Er ist unglaublich verderbt. Religion und Geld!

ist die allgemeine Losung. Der gemeine Mann lebt in
der traurigsten Unwissenheit, klebt unabläsilich an dem
einmal gcwobnien, ist unbekannt mit den Ursachen
und Zwecken der Revolution, fast ganz ohne historische
Kunde ihres Fortgangs. Das Volk hat hier etwas
finsteres, melancholisches in seinem Wesen, welches ich

tue eine Folge seiner Bigotteric halte; denn jener Zug
von Schwermuth ist älter als die Revolution. Noch
auffallender aber ist das Unterwürfige, Knechtische,
welkes man bci diesem Volk bemerkt, wenn es der

Obrigkeit gehorsam seyn muß. Man sollte mcht glau-
den,' dasi hier jemals ein demokratischer Fr.nstand war,
wenn man die Sprache und kriechende Höflichkeit bc-

N'N'kt. Von der andern Seite ist eben dieses Volk
wudcr anssbwcifend, grausam, rachsüchtig und —ob-
gleich die Erfahrung dagegen zu reden scheint, ft'ge.—
Die sogenannten Gebildeten im Vocke, meisten? Kaust-

leule, sind Egoisten, mögen sie Freunde oder Feinde
der Revolution seyn — Furcht und Eigennuj unten sie.

Nur von der Gewalt der Umstände können sie zuwei-
len über sich selbst erhoben wcrdcu.

III. RevolutionshaH.
Man wollte in den Waldstättcn die Revolution

nicht. Die Waldsiätte wurden gezwungen zur Aimah-
ine des Bessern; sie sind unftihig, das Bessere einzusehen;
sie emvfinben daher nur jenen Zwang, und ftihlc» iczt
nur die Leiden der G egen w a r t. Man darf sich nicht
wundern, warum das Volk dieser Gegenden die Revo-
lution verwünschte. Zu der Fortdauer dieses Hasses
gegen die neue Staatsform sind vorzüglich wwksam:

r. Fnrch.t vor dem Untergang der katho-
»sehen Religion.— Die Priester, besonders die flüchti-
gen, w wen schlau genug, zu sagen: Man wird euch
eure Rengiou' nicht mit càm Male rauben, ftndcrn
anfangs nur einige unwesentliche Dinge aufheben; ihr
werdet noch als katholifche Christen leben können. Encrn
Kindern wird man schon mehr nehmen und durch ailer-
ley Umcrricht dazu vorbereiten. Eure Enkel werden
keine Cathoilkcn mehr sei?».

2. Der Verlust des unmittelbaren Einflusses des
Volks auf die Ernennung d e r O b r i g k e i ten.

Z. Die Ko stspi eli g k e it der neuen Verfassung—
die reiche Besoldung der höchsten Gewalten, die Nicht-
desoldung oder alizugeringe der untern, besonders der
Agenten.

si. Der wüthende Partheigeist von beiden
Seilen.

6. Der Ruin des Landes durch den Krieg;
die Verarmung so unzählicher Familien. Der Distrikt
Stans besonders würde vor vielen gebessert worden
seyn, wenn die Regierung ihm hätte reichlicher, d:e in
der Schweiz den Unglücklichen gesammelten Allmvscn
zufließen lassen. Je drückender die Noth des Laudes
ward, je lauter schreyen Unbesonnene oder Uebelwollende
über das Zurükhalten der Umcrstütziingsgcidcr, je willi-
gcr glaubt das Volk allen Vermumdnngei!.

Aber auch die Austheilnug dieser Uuterstütznngsgel-
der müste mit Vorsicht geschehen, so daß zuerst den
Wohlgesinnten aufgeholfen werde. Eigcnnnz ist überall
der beste Werber für das Gme und für das Böse.

6. Die Schlafheit der Beamten. Es
herrscht fast nirgends diejenige Thätigkeit, welche noth-
wendig ist, wenn bci dem rciffcnbcn Gang der Begc-
bcnhcitcn die Siaalsmaschinc unzcrrütlet bleiben soll.
Die Beamten der alten Ordnung gungen wenigstens
ihren festen Schritt, waren nicht selten Ent usiasten

für ihre Sache, und seztcn hundert kleine Mittel in
Bewegung, ihren Enthusiasmus der VolkSmassc nuizu-
theilen. Die neuen Beamten handeln bloß mechanisch;

jaus Furck't vor dem Umsturz der neuen Siamsoerfas-
jsung vollstrecken sie zitternd ihre Pflicht und befördern
durch ihr Schwanken jenen Umsturz; andere nehmen
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